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Satzung

Deutscher
Dart-Verband e.V.

DDV

In der Beschlussfassung der Delegiertenversammlung vom 24. November 1991 in Biebergem�nd und den 
�nderungen der Delegiertenversammlungen/Verbandstag vom 8. Januar 1994 in Bochum, 26. Juni 1994 

und 6. Mai 1995 in Friedberg/Dorheim, 14. Juli 1996 in M�lheim/Ruhr, 10. November 1996 in Peine, 6. Juni 
1998, 23. Juni 2001, 31. Mai 2003, 7. August 2004, 28. November 2004, 23. Juli 2005, 26. M�rz 2006, 25. 
M�rz 2007, 22. M�rz 2009, 1.November 2009 in Friedberg/Dorheim, 28. August 2010 in Kirchheim und 18. 

M�rz 2012 in Friedberg/Dorheim
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Ä 1 Name, Sitz und GeschÅftsjahr

1. Der Verein f�hrt den Namen "Deutscher Dart-Verband e.V. (DDV)". 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Wiesbaden und ist unter der Registernummer VR 2202 in das Vereinsregis-
ter des Amtsgerichtes Wiesbaden eingetragen. Der Verein ist Mitglied in der World Darts Federation 
(WDF) und im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

3. Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Ä 2 Zweck und Aufgaben

1. Der DDV bezweckt den Zusammenschluss aller Dartsportler in Deutschland auf freiwilliger Grundlage zur 
F�rderung und zur Pflege der Traditionen des Dartsports. Ihm obliegt eine wirkungsvolle Vertretung sei-
ner Mitglieder im In- und Ausland.

2. Der DDV ist politisch und konfessionell neutral. Seine T�tigkeit ist nicht auf wirtschaftliche Vorteile gerich-
tet. Er verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuer-
beg�nstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

3. Der DDV ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Mittel des DDV d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des DDV.

5. Der DDV darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck der K�rperschaft fremd sind, oder durch 
unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigen. 

6. Seine Ziele verwirklicht er durch:
a) Pflege und Verbreitung des Dartsports,
b) Schaffung einheitlicher Richtlinien f�r den Dartsport,
c) Durchf�hrung von deutschen Meisterschaften, Ranglistenturnieren und eines Bundesligaspielbetriebs, 

internationale Vertretung durch Nationalteams,
d) Abhaltung von Pokalturnieren, Vergleichswettbewerben und sonstigen Dartsportveranstaltungen
e) Aufkl�rung der �ffentlichkeit �ber den Dartsport und seine Tradition
f) Unterst�tzung und Beratung der Beh�rden in Fragen im Zusammenhang mit dem Dartsport,
g) Vertretung der deutschen Interessen in Zusammenhang mit dem Dartsport gegen�ber deutschen und 

ausl�ndischen Beh�rden und Organisationen,
h) Zusammenarbeit mit den Dartorganisationen in der entsprechenden internationalen Dartorganisation,
i) Aus- und Weiterbildung von Verbandsfunktion�ren,
j) Talentf�rderung.
k) Jugendf�rderung
l) Jede Form der Dopingbek�mpfung in enger Verbindung mit dem Spitzenfachverband f�r pr�ventive 

und repressive Ma�nahmen, die geeignet ist, den Gebrauch verbotener Leistungssteigender Mittel 
und/oder Methoden zu unterbinden.

Ä 3 Rechtsgrundlagen

1. Ordnungen, Richtlinien und deren �nderungen werden vom Hauptausschuss beschlossen. Sie sind f�r 
seine Organe, die Landesverb�nde, deren angeschlossene Regional-/Bezirksverb�nde, Vereine und 
Vereinsmitglieder bindend.

2. Dies sind im Einzelnen:
- Gesch�ftsordnung
- Finanzordnung
- Sport- und Wettkampfordnung
- Jugendclubordnung
- Ehrenordnung
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- Datenschutzordnung
- Ausbildungsordnung
- Anti-Doping Ordnung

3. Ordnungen, Richtlinien und deren �nderungen werden vom Hauptausschuss beschlossen.

Ausgenommen hiervon sind:
- Jugendordnung (siehe � 15)
- Datenschutzordnung (siehe � 8(9))
- Ausbildungsordnung (siehe � 8(9))
- Anti-Doping Ordnung

4. Die Jugendordnung ist in � 15 geregelt.

5. Zur Sicherung der Verbandsordnung, eines fairen Sportbetriebes und der Chancengleichheit im Wett-
kampf sind die dazu berufenen Organe des DDV erm�chtigt, ein Disziplinar- und Strafrecht nach dieser 
Satzung auszu�ben.

6. Verbandssch�digendes Verhalten, insbesondere Satzungsverst��e, sowie Verst��e gegen bestehende 
Ordnungen k�nnen mit Sanktionen nach Ma�gabe dieser Satzung geahndet werden. Verbandssch�di-
gendes Verhalten ist jedes Verhalten, welches geeignet ist, das Ansehen des Verbandes oder des Dart-
sports herabzusetzen, sowie jedes Verhalten das auf die Vereitelung der Zwecke des Verbandes gerich-
tet oder hierzu geeignet ist. Ein konkreter Schaden muss nicht eingetreten sein. Verbandssch�digendes 
Verhalten ist insbesondere auch die Nichtzahlung der Verbandsbeitr�ge.

Ä 4 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglieder des DDV sind die Landesdartverb�nde. Landesdartverb�nde im Sinne dieser Satzung sind:
a) regionale Gliederungen, deren Grenzen im Regelfall einem Bundesland entsprechen. Sie m�ssen ihre 

Rechtsf�higkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zust�ndigen Amtsgerichtes erlangt haben 
und vom zust�ndigen Finanzamt aufgrund ihrer Satzung als gemeinn�tzig anerkannt worden sein,

b) andere den Dartsport f�rdernde, eingetragene und gemeinn�tzig anerkannte Zusammenschl�sse und 
K�rperschaften (assoziierte Mitglieder) auf Landesebene.

2. Vereine und K�rperschaften aus Bundesl�ndern, welche den Aufnahmebedingungen nach � 4 Abs. 1 
entsprechen und in denen kein Landesverband existiert, k�nnen bis zur Gr�ndung ihres Landes-
verbandes unmittelbar dem DDV beitreten. Mit der Aufnahme des Landesverbandes in den DDV erlischt 
ihre unmittelbare Mitgliedschaft im Bundesverband.

3. Personen, die dem Verband auf besondere Weise Unterst�tzung zukommen lassen, k�nnen durch den 
Hauptausschuss zu f�rdernden Mitgliedern ernannt werden. F�rdernde Mitglieder haben kein Stimm-
recht.

4. Personen, die sich auf besondere Weise f�r den Dartsport verdient gemacht haben, k�nnen vom Haupt-
ausschuss zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht.

5. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an das Pr�sidium 
des DDV einzureichen, das dar�ber entscheidet. Diesem Antrag sind beizuf�gen:
a) eine Kopie der g�ltigen Satzung,
b) ein aktueller Auszug aus dem Vereinsregister des zust�ndigen Registergerichtes,
c) Freistellungsbescheid des zust�ndigen Finanzamtes.

6. Gegen diese Entscheidung steht jedem Mitglied/Antragsteller Beschwerde an den Hauptausschuss zu. 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung mit schriftlicher Begr�n-
dung an den Hauptausschussvorsitzenden zu richten, der nach schriftlicher Abstimmung der Mitglieder 
endg�ltig entscheidet.

7. Der Erhalt der Gemeinn�tzigkeit ist von den Mitgliedern je nach Geltungsdauer der K�rperschaftssteuer-
Befreiung unaufgefordert nachzuweisen. Sofern der Nachweis nicht vorliegt, ruht das Stimmrecht.
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Ä 5 Rechte und Pflichten

1. Die Landesdartverb�nde sind die organisierten Zusammenschl�sse aller Vereine ihres Landes, die die 
Tradition und Verbreitung des Dartsports pflegen. Innerhalb ihrer Bereiche sind sie f�r alle in der Aus-
�bung und Pflege des Dartsports zusammenh�ngenden Fragen durch eigene Satzungen und Ordnungen 
zust�ndig, soweit diese Fragen nicht der Beschlussfassung durch Organe des DDV vorbehalten sind.

2. Die Mitglieder nach �4 Abs.1 und Abs.2 sind berechtigt, durch ihre Vertreter am Verbandstag teilzuneh-
men, bei der Fassung der Beschl�sse mitzuwirken, ihr satzungsm��iges Stimmrecht auszu�ben und Ant-
r�ge zur Beschlussfassung einzubringen.

3. Die Mitglieder des Deutschen Dart-Verbandes sind verpflichtet, die Satzung und f�r sie verbindlichen 
Ordnungen, Richtlinien und Beschl�sse des DDV zu befolgen und durchzuf�hren; daf�r zu sorgen, dass 
sie selbst und ihre mitgliedschaftlich verbundenen juristischen und nat�rlichen Personen sich der Sat-
zung, den Ordnungen, Richtlinien und Beschl�ssen des DDV unterwerfen und dass ihre Satzungen und 
Ordnungen nicht zu diesen in Widerspruch stehen; die Vertreter des Pr�sidiums des DDV an ihren Sit-
zungen teilnehmen zu lassen und ihnen auf Wunsch Rederecht zu erteilen.

4. Zur Durchf�hrung seiner Aufgaben erhebt der DDV Beitr�ge und Geb�hren. Die H�he der Beitragszah-
lungen wird durch den Verbandstag festgelegt. Mitgliedermeldungen und Beitragszahlungen erfolgen 
gem�� den Regelungen der Finanzordnung. Das Stimmrecht und die Spielberechtigung der Mitglieder 
und ihrer mitgliedschaftlich verbundenen juristischen und nat�rlichen Personen f�r Sportveranstaltungen 
des DDV ruhen bis zur vollst�ndigen Beitragszahlung, es sei denn dem Mitglied ist Stundung nach Ma�-
gabe der Finanzordnung gew�hrt worden.

Ä 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Aufl�sung oder Ausschluss. Die Beitragspflicht erstreckt sich bis 
zum Ende des laufenden Gesch�ftsjahres.

2. Mit Beendigung der Mitgliedschaft gehen alle Rechte, die sich aus der Zugeh�rigkeit zum DDV ergeben, 
verloren. Kein Mitglied hat Anspruch auf das Verm�gen des DDV.

3. Der Austritt ist nur zum Ende des Gesch�ftsjahres zul�ssig und muss einem Mitglied des Vorstandes 
sp�testens drei Monate vorher per eingeschriebenen Brief erkl�rt werden. Die Beitragspflicht f�r das lau-
fende Gesch�ftsjahr bleibt bestehen. Bereits entrichtete Beitr�ge werden – auch nicht anteilig- nicht ers-
tattet.

4. Mitglieder k�nnen ausgeschlossen werden, wenn sie in erheblicher Weise gegen die Satzung des DDV 
versto�en, dessen Ordnungen grob missachten oder dessen Ansehen erheblich gesch�digt haben. �ber
den Ausschluss entscheidet der Verbandstag. Bis zur endg�ltigen Entscheidung bleiben Rechte und 
Pflichten des Mitgliedes in Kraft.

Ä 7 Bundesorgane

Die Organe des DDV sind:
a) das Pr�sidium,
b) der Hauptausschuss,
c) der Verbandstag,
d) die Fachaussch�sse.
e) das Verbandsgericht
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Ä 8 PrÅsidium

1. Dem Pr�sidium geh�ren an:
a) der Pr�sident,
b) der Vizepr�sident,
c) der Schatzmeister,
d) der Schriftf�hrer,
e) der Bundesspielleiter,
f) der Teammanager der Nationalmannschaften,
g) der Bundesjugendleiter oder sein Stellvertreter.

2. Vorstand im Sinne des � 26 BGB sind der Pr�sident, der Vizepr�sident und der Schatzmeister. Im Au-
�enverh�ltnis ist jedes Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied vertre-
tungsberechtigt. Im Innenverh�ltnis vertritt der Pr�sident den Verband. Bei Anmeldungen von Satzungs-
�nderungen und/oder Wechsel in der Vorstandschaft ist es ausreichend, wenn ein Vorstandsmitglied 
gem. � 26 BGB t�tig wird. Bei Verhinderung des Pr�sidenten vertritt ihn der Vizepr�sident, bei dessen 
Verhinderung der Schatzmeister, bei dessen Verhinderung zwei Pr�sidiumsmitglieder. Die Verhinderung 
braucht im Einzelfall nicht nachgewiesen werden.

3. Die Mitglieder des Pr�sidiums (mit Ausnahme des Bundesjugendleiters, der vom Bundesjugendaus-
schuss gew�hlt wird) werden auf dem Verbandstag auf die Dauer von drei Jahren gew�hlt. Die Wieder-
wahl ist m�glich. Das Pr�sidium bleibt bis zur g�ltigen Neuwahl im Amt.

4. Das Pr�sidium hat nach Bedarf, aber mindestens einmal im Jahr zu Sitzungen zusammenzutreten. Fer-
ner ist eine Sitzung einzuberufen, wenn es drei Pr�sidiumsmitglieder beantragen. Der Pr�sident oder der 
Vizepr�sident leitet die Sitzungen. Die Einladungsfrist betr�gt 3 Tage. In dringenden F�llen, in denen die 
Einberufung einer Sitzung nicht m�glich ist, kann das Pr�sidium auch eine schriftliche Abstimmung per E-
Mail durchf�hren. Zur G�ltigkeit des auf diesem Wege gefassten Beschlusses gen�gt die einfache Mehr-
heit des gesamten Pr�sidiums. Sofern auf dem zur Abstimmung anstehenden Antrag keine Frist zur 
Stimmabgabe angegeben ist, betr�gt diese 2 Tage. Die schriftliche Stimmabgabe ist grunds�tzlich an alle 
Pr�sidiumsmitglieder zu senden. Die zur Beschlussfassung anstehende Angelegenheit ist nebst Ent-
scheidung im Protokoll der n�chsten Pr�sidiumssitzung festzuhalten.

5. Dem Pr�sidium obliegt es, die laufenden Gesch�fte des DDV im Rahmen dieser Satzung und der Be-
schl�sse des Verbandstages einschlie�lich des verabschiedeten Haushaltsplanes zu f�hren; f�r ord-
nungsgem��e Buchf�hrung und Geldanlage ist Sorge zu tragen. Vor jedem Hauptausschuss hat eine 
Buchpr�fung durch den Finanzausschuss zu erfolgen. Die Pr�fungsberichte sind dem Hauptausschuss 
vorzulegen und beim Verbandstag zur Einsicht bereit zu halten.

6. Zur Verf�gung �ber das Bundesverm�gen ist das Pr�sidium nur im Rahmen eines vom Hauptausschuss 
beschlossenen Haushaltsplanes und nach Ma�gabe der Finanzordnung erm�chtigt.

7. Zur Erledigung der laufenden Bundesgesch�fte kann eine Gesch�ftsstelle eingerichtet werden, die bei 
Notwendigkeit mit einem Gesch�ftsf�hrer und der notwendigen Anzahl von Angestellten zu besetzen ist, 
wenn hierf�r die Mittel im Haushaltsplan ausdr�cklich genehmigt worden sind. Die Bestellung des Ge-
sch�ftsf�hrers erfolgt durch das Pr�sidium, dessen Entlastung durch den Hauptausschuss. Er nimmt an 
Sitzungen der Organe des DDV beratend teil. Er darf kein Amt innerhalb eines Organes des DDV beklei-
den.

8. Das Pr�sidium wird t�tig als Organ der Verbandsgerichtsbarkeit (s. � 11).

9. Ferner obliegt dem Pr�sidium die Erstellung, �nderung und Erg�nzung der Datenschutzordnung in Ab-
sprache mit dem Datenschutzreferenten, Erstellung, �nderung und Erg�nzung der Ausbildungsordnung 
nach Richtlinien des DOSB, sowie die �nderungen und Anpassungen der Anti-Doping Ordnung (in Ab-
sprache mit der NADA) sowie deren Inkraftsetzung.

10.Das Pr�sidium ist zust�ndig f�r die Wahl/Bestellung sowie Abberufung der Schiedsrichter, der Ligaleiter, 
des Schiedsrichterobmanns und des Datenschutzreferenten.

Zur Erledigung bestimmter Aufgaben ist das Pr�sidium berechtigt, Kommissionen zu berufen oder Referen-
ten zu bestellen.
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Ä 9 AusschÇsse

I Der Hauptausschuss

1. Dem Hauptausschuss geh�ren an:
a) das Pr�sidium des DDV mit drei Stimmen,
b) die Mitglieder mit je einer Stimme f�r die K�rperschaft, Mitglieder nach �4 Abs.1 a der Satzung mit zu-

s�tzlich je einer Stimme je angefangene 500 Einzelmitglieder, vertreten durch den ersten Vorsitzen-
den. Dieser ist berechtigt, sich von einem anderen Pr�sidiumsmitglied seines Landesverbandes (LV) 
vertreten zu lassen,

c) der Hauptausschussvorsitzende 

2. Ein Mitglied des Vorstandes im Sinne des �26 BGB oder ein Pr�sidiumsmitglied k�nnen nicht stimmbe-
rechtigte Vertreter eines Mitglieds des DDV sein. Ein Stimmrecht kann nur und muss als Vorstands-
/Pr�sidiumsmitglied ausge�bt werden.

3. Den Vorsitz des Hauptausschusses �bernimmt ein Mitglied: Die Reihenfolge wird vom Hauptausschuss 
festgelegt. Dabei ist jedes Mitglied gleich zu ber�cksichtigen.

4. Der Hauptausschuss wird von seinem Vorsitzenden einberufen und geleitet.

Der Hauptausschuss ist einzuberufen:
a) mindestens zweimal innerhalb eines Gesch�ftsjahres,
b) wenn dies schriftlich von mindestens zwei seiner Mitglieder unter Angabe des Zweckes und der Gr�n-

de gefordert wird.

5. Der Hauptausschuss ist zust�ndig in allen Angelegenheiten, die nicht dem Verbandstag oder anderen 
Organen satzungsgem�� vorbehalten sind, insbesondere f�r:
a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Pr�sidiums,
b) Beratung des Pr�sidiums in wichtigen Angelegenheiten,
c) Erlass, Erg�nzung und �nderung der Ordnungen und Richtlinien,
d) Genehmigung des vom Schatzmeister erstellten und vom Finanzausschuss gepr�ften Haushaltspla-

nes,
e) Ausarbeitung von Empfehlungen an den Verbandstag.

6. Die Einladungsfrist f�r den Hauptausschuss betr�gt 30 Tage. Die Einladung hat schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung zu erfolgen. Bei ordnungsgem��er Einladung ist die Versammlung in jedem Fall be-
schlussf�hig. Antr�ge sind an den Hauptausschussvorsitzenden schriftlich und mit Begr�ndung zu rich-
ten. Antr�ge an den Hauptausschuss k�nnen vom Pr�sidium und den Mitgliedsverb�nden gem�� � 4.1 
gestellt werden. Die Antragsfrist betr�gt mind. 14 Tage. Antr�ge k�nnen ebenfalls von den entsprechen-
den Fachaussch�ssen kurzfristig (z.B. am Tag der Sitzung) an den Hauptausschuss gestellt werden. 
Eingehende Antr�ge werden vom Vorsitzenden mind. eine Woche vorher allen Mitgliedern des Haupt-
ausschusses �bermittelt.

II Die FachausschÇsse

1. Den Fachaussch�ssen geh�ren an:
a) die Mitglieder mit je einer Stimme,
b) das Pr�sidiumsmitglied in dessen Bereich der jeweilige Fachausschuss f�llt. Dieses kann sich von ei-

nem anderen Pr�sidiumsmitglied vertreten lassen.

2. Den Vorsitz eines Fachausschusses �bernimmt das Pr�sidiumsmitglied, in dessen Bereich der jeweilige 
Fachausschuss geh�rt oder sein Vertreter. Dieser beruft die Sitzung ein und leitet sie.

3. Die Fachaussch�sse sind zust�ndig f�r alle Angelegenheiten, die nicht dem Hauptausschuss vorbehalten 
sind, insbesondere f�r:
a) Ausarbeitungen von Empfehlungen an den Hauptausschuss.
b) Der Finanzausschuss ist zudem zust�ndig f�r die Pr�fung der vom Schatzmeister vorzulegenden Jah-

resabschl�sse, Zwischenberichte und Belege.
Die Pr�fung hat sich auf die Einhaltung der gesetzlichen Buchf�hrungsvorschriften, insbesondere:
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- den Grundsatz der Klarheit und �bersichtlichkeit
- die Vollst�ndigkeit (keine Nebenkassen)
- das Saldierungsverbot von Erl�sen und Aufwendungen
- die �bereinstimmung des Vorjahresabschlusses mit den Er�ffnungszahlen des laufenden Jahres
- die Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften (erkennbare Verst��e gegen Gemeinn�tzigkeitsrecht)
- die satzungsgem��e Verwendung der Mittel
- die sachlich und rechnerische Richtigkeit der Ausgaben
- die Beurteilung der Finanzlage
- die Einhaltung der Vorgaben des Haushaltsplanes zu erstrecken.
Pr�fungsgegenst�nde sind insbesondere:
- Bankkonten
- Barkassen
- die Zahlung der Mitgliedsbeitr�ge
- Forderungen/Verbindlichkeiten

c) Ausarbeitung und Erarbeitung von Ordnungs�nderungen die kurzfristig zu entscheiden sind.

4. Die Einladungsfrist f�r die Fachaussch�sse betr�gt 30 Tage. Die Einladung hat schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung zu erfolgen. Bei ordnungsgem��er Ladung sind die jeweiligen Aussch�sse in jedem 
Fall beschlussf�hig. Antr�ge sind an den jeweiligen Ausschussvorsitzenden schriftlich und mit Begr�n-
dung zu richten. Antr�ge an die Aussch�sse k�nnen vom Pr�sidium, den Organen des DDV und den 
Mitgliedsverb�nden gem. � 4.1 gestellt werden. Die Antragsfrist betr�gt mind. 14 Tage. Eingehende Ant-
r�ge werden vom Vorsitzenden mind. eine Woche vorher allen Mitgliedern des Ausschusses �bermittelt.

Ä 10 Verbandstag

1. Der Verbandstag ist das oberste Bundesorgan. Er setzt sich zusammen aus:
a) dem Pr�sidium mit drei Stimmen,
b) Mitgliedern nach �4 Abs.1 und Abs.2 mit je einer Stimme f�r die K�rperschaft, vertreten durch ihre De-

legierten, deren Stimmen wie folgt festgelegt werden:
Mitglieder nach �4 Abs.1a der Satzung erhalten eine Stimme je angefangene 50 Einzelmitglieder. Ein 
Delegierter kann nicht mehr als 15 Stimmen auf sich vereinigen. Delegierte m�ssen den Mitgliedern 
selbst mitgliedschaftlich verbunden sein.

2. Der Verbandstag ist zust�ndig f�r:
a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Pr�sidiums,
b) Wahl des Pr�sidiums,
c) Entlastung des gesch�ftsf�hrenden Pr�sidiums nach � 26 BGB,
d) Abberufung von Pr�sidiumsmitgliedern,
e) Entgegennahme und Genehmigung der Pr�fungsberichte des Finanzausschusses und Festsetzung 

des Bundesbeitrages,
f) Wahl des Verbandsgerichts,
g) Satzungs�nderungen,
h) An- und Verkauf von Grundst�cken und deren Belastung,
i) Verbot der Amtsaus�bung
j) und Disziplinarinstanz f�r den Ausschluss von Mitgliedern
k) Aufl�sung des DDV.

3. Der Verbandstag findet alle 3 Jahre innerhalb der ersten neun Monate des betreffenden Gesch�ftsjahres 
statt. Der Pr�sident beruft den Verbandstag durch schriftliche Einladung der Mitgliedsverb�nde mindes-
tens 60 Tage vor dem Tagungstermin ein. Der Verbandstag ist nach ordnungsgem��er Einberufung in 
jedem Fall beschlussf�hig, Der Verbandstag wird vom Pr�sidenten oder, in seiner Abwesenheit, vom Vi-
zepr�sidenten geleitet.

4. Antr�ge zum Verbandstag k�nnen stellen:
- die Mitglieder nach �4 Abs.1 und Abs.2 der Satzung,
- der Hauptausschuss,
- das Pr�sidium,
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- der Jugendclub des DDV.
- das Verbandsgericht
Die Antr�ge m�ssen schriftlich mit Begr�ndung sp�testens 70 Tage vor der Versammlung beim Pr�si-
denten oder bei in der Einladung benannter Person eingereicht werden. Sp�ter eingehende Antr�ge wer-
den als Dringlichkeitsantr�ge behandelt. Dringlichkeitsantr�ge k�nnen nur behandelt werden, wenn sie 
schriftlich eingebracht werden. Dringlichkeitsantr�ge, die eine Satzungs�nderung zum Gegenstand ha-
ben bed�rfen einer �- Mehrheit der anwesenden Stimmen, sowohl f�r die Zulassung als auch in der Ab-
stimmung selbst.

5. Ein au�erordentlicher Verbandstag ist einzuberufen, wenn es 1/3 der Mitgliedsverb�nde schriftlich beant-
ragen. Die Einladungs- und Antragsfrist entspricht jeweils der des ordentlichen Verbandstages. Ebenso 
kann der Vorstand jederzeit einen au�erordentlichen Verbandstag einberufen, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert.

Ä 11Verbandsgerichtsbarkeit

1. Der Verbandsgerichtsbarkeit des DDV unterliegen alle satzungsgem��en Mitglieder. Deren 
mitgliedschaftlich verbundenen juristischen und nat�rlichen Personen unterliegen der Disziplinargewalt 
des DDV soweit sie sich dieser unterstellt und die Ordnungen und die Satzung des DDV als f�r sich 
verbindlich anerkannt haben.

2. Die nachfolgenden Personen und Personenmehrheiten sind erm�chtigt auf Grundlage der Satzung und 
den bestehenden Ordnungen disziplinarisch t�tig zu werden: 

a) Das Pr�sidium
bei Verst��en der Landesdartverb�nde nach � 2 Abs. 6, �5 Abs. 3 und 4 dieser Satzung, bei Verst��en 
gegen die Sport-und Wettkampfordnung sowie bei Nichteinhaltung schriftlicher und rechtsg�ltiger 
Vereinbarungen.

Das Pr�sidium verhandelt mit mindestens 5 seiner Mitglieder. Es ist befugt folgende Sanktionen zu 
verh�ngen:
- Verweis/Verwarnung
- Geldstrafe bis € 500,00 gegen nat�rliche Personen, auch Mitglieder von Organen.
- Geldstrafe bis zu € 2.000,00 gegen Vereine.
- Geldstrafe bis zu € 5.000,00 gegen Landesdartverb�nde.
- Das Verbot an DDV-Veranstaltungen teilzunehmen.
- Das Verbot ein DDV-Turnier auszurichten, oder daran mit zu wirken.
- Verh�ngung von Sperren gegen Spieler/Teams von bis zu 2 Jahren.

b) Die Schiedsrichter
als erste disziplinarische Instanz bei Verst��en gegen die Sport- und Wettkampfordnung w�hrend des 
Spiel- und Sportbetriebs Schiedsrichter werden nach erfolgreich abgelegter Pr�fung durch das Pr�sidium 
f�r den Zeitraum von vier Jahren bestellt. Die Bestellung ist jederzeit widerrufbar.

Befugnisse der Schiedsrichter im Spiel- und Sportbetrieb:
1. Verwarnung/Verweis eines Spielers oder Teams
2. Disqualifizierung eines Spielers oder Teams.
3. Aberkennung von Punkten, Spielen und Legs. 

c) Die Bundesspielleitung,
bestehend aus dem Bundesspielleiter als Vorsitzenden und den Ligaleitern der DDV-Ligen.
Der Bundesspielleiter wird nach � 8 f�r den Zeitraum von drei Jahren gew�hlt. Die Ligaleiter werden 
durch das Pr�sidium bis auf Widerruf bestellt. 
Die Bundesspielleitung ist disziplinarische Instanz und Instanz zur �berpr�fung von Widerspr�chen 
gegen Entscheidungen des Schiedsrichters.
Die Bundesspielleitung ist bei Verst��en gegen die Sport-und Wettkampfordnung befugt zur:
1. Verwarnung/zum Verweis eines Spielers/Teams
2. Disqualifizierung eines Spielers/Teams
3. Aberkennung von Punkten/Ranglistenpunkten, Spielen und Legs
4. Verh�ngung von Geldstrafen bis zu €300
5. Verh�ngung von Sperren bis zu einem Jahr gegen Spieler/Teams



Ä Copyright Deutscher Dart-Verband e.V.
Satzung - Seite 10 von 14

(Stand: 18.M�rz 2012)

c) Das Verbandsgericht
ist Disziplinarinstanz und Instanz zur �berpr�fung von Entscheidungen des Pr�sidiums, der 
Bundesspielleitung und des Verbandstages. Es ist erstinstanzlich zust�ndig bei Verst��en gegen die 
Anti-Doping-Ordnung, es sei denn, der DDV  hat mit dem Betroffenen eine Schiedsvereinbarung 
getroffen und die Geltung der Sportschiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution f�r 
Sportschiedsgerichtsbarkeit (DIS) (DIS-SportSchO) vereinbart.
Das Verbandsgericht setzt sich aus f�nf Personen zusammen, die vom Verbandstag auf die Dauer von 
drei Jahren gew�hlt werden. Es verhandelt mit mindestens drei seiner Mitglieder.
Das Verbandsgericht kann bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern als Schiedsgericht t�tig werden, sofern 
die Beteiligten eine der Zivilprozessordnung entsprechende Schiedsvereinbarung getroffen haben. Das 
Verbandsgericht ist befugt, die den �brigen Organen der Verbandsgerichtsbarkeit zugewiesene Diszipli-
nargewalt auszu�ben, mit Ausnahme des Ausschlusses von Mitgliedern. Insoweit kann es Entscheidun-
gen des Verbandstages nur aufheben oder best�tigen. Bei Verst��en gegen Anti-Doping Bestimmungen 
der Anti-Doping-Ordnung ist das Verbandsgericht befugt,

- bei Vorhandensein einer Verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe eines 
Athleten;

- bei Gebrauch oder Versuch des Gebrauchens einer Verbotenen Substanz oder einer Verbotenen 
Methode durch einen Athleten;

- bei Weigerung oder Unterlassen ohne zwingenden Grund, sich nach entsprechender Aufforderung 
einer nach anwendbarer Anti-Doping-Bestimmung zul�ssigen Probenahme zu unterziehen, oder an-
derweitiger Umgehung einer Probenahme;

- bei Verst��en gegen anwendbare Vorschriften zur Verf�gbarkeit des Athleten f�r Trainingskontrol-
len, einschlie�lich Meldepflichtvers�umnissen und vers�umten Kontrollen, die auf der Grundlage von 
Bestimmungen festgestellt worden sind, die dem International Standard for Testing entsprechen;

- bei drei vers�umten Kontrollen und/oder Meldepflichtvers�umnissen innerhalb eines Zeitraumes von 
18 Monaten;

- bei unzul�ssiger Einflussnahme oder Versuch derselben auf irgendeinen Teil des Dopingkontrollver-
fahrens;

- bei Besitz verbotener Substanzen und verbotener Methoden gem�� Verbotsliste der Anti-Doping-
Verordnung;

- bei Inverkehrbringen einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode oder Versuch desselben;
- bei Verabreichung oder versuchter Verabreichung verbotener Substanzen und verbotener Methoden 

an Athleten innerhalb des Wettkampfes oder au�erhalb des Wettkampfes, sofern sie au�erhalb des 
Wettkampfes verboten sind

- bei jeder Unterst�tzung, Aufforderung, Hilfe, Mithilfe, Verschleierung oder sonstiger Beteiligung bei 
einem Versto� oder Versuch eines Versto�es gegen Anti-Doping-Bestimmungen,

Ergebnisse bei einer Wettkampfveranstaltung bei der ein Versto� gegen Anti-Doping-Bestimmungen er-
folgt ist zu annullieren und Medaillen, Punkte und Preise abzuerkennen, befristete bis lebenslange Sper-
ren f�r den Wettkampfbetrieb zu verh�ngen und Einbehaltung und R�ckforderung bewilligter und gew�hr-
ter finanzieller Unterst�tzung oder anderer sportbezogener Leistungen anzuordnen. Mitglieder des Ver-
bandsgerichtes d�rfen weder Mitglieder des Pr�sidiums noch F�rdermitglieder sein. Personen welche die 
Bef�higung zum Richteramt nach den gesetzlichen Vorschriften besitzen k�nnen, auch ohne Mitglied im 
DDV zu sein, zu Mitgliedern des Verbandsgerichtes gew�hlt werden. Gleiches gilt f�r Personen, die auch 
ohne diese Bef�higung f�r die Wahrnehmung des Amtes geeignet sind.

3. A. Gemeinsame Verfahrensvorschriften

I. Die nachfolgenden Vorschriften gelten nicht f�r Schiedsrichter im Spiel-und Sportbetrieb. Die Or-
gane der Verbandsgerichtsbarkeit werden auf schriftlichen Antrag der zu begr�nden ist oder nach 
pflichtgem��em Ermessen bei Kenntnis eines sanktionsbed�rftigen Sachverhaltes t�tig.

II. Vor Ahndung eines Fehlverhaltens ist jedem Betroffenen unter Mitteilung des gegen ihn erhobe-
nen Vorwurfes Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

III. Ein Organ der Verbandsgerichtsbarkeit und seine Mitglieder k�nnen sich durch schriftliche Erkl�-
rung von der Mitwirkung an einem Verfahren wegen Befangenheit entbinden. Das gilt nicht f�r 
den Pr�sidenten.
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IV. Die Bundesspielleitung kann sich nur insofern f�r befangen erkl�ren, als Sperren bis zu einem 
Jahr in Betracht kommen und der Verein dem sie angeh�rt oder ein Mitglied dieses Vereines be-
troffen ist.

V. Ein Organ der Verbandsgerichtsbarkeit und seine Mitglieder die selbst betroffen sind, sind von 
einer Mitwirkung im Verfahren ausgeschlossen.

VI. Das Recht des Betroffenen einen Befangenheitsantrag zu stellen, bleibt in jedem Falle unber�hrt.
VII. Befangenheit eines Organes oder von Mitgliedern der Verbandsgerichtsbarkeit kann insbesonde-

re dann vorliegen, wenn:
- sein  Verein oder ein Mitglied seines Vereines betroffen ist;
- ein Verl�bnis/Eheversprechen oder eine Ehe/Lebenspartnerschaft mit dem Betroffenen be-

steht;
- eine bereits aufgel�ste Ehe/Lebenspartnerschaft mit dem Betroffenen besteht;
- eine Verwandtschaft in gerader Linie oder Schw�gerschaft besteht;
- eine Verwandtschaft in der Seitenlinie bis zum dritten Grad oder bestehende oder beendete 

Schw�gerschaft bis zum zweiten Grad. 
�ber Befangenheitsantr�ge gegen die Bundesspielleitung entscheidet das Pr�sidium. Im �brigen 
entscheiden die Organe der Verbandsgerichtsbarkeit unter Ausschluss ihrer f�r befangen erkl�r-
ten Mitglieder, denen zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist.

VIII. Die Organe der Verbandsgerichtsbarkeit entscheiden mit einfacher Stimmenmehrheit durch 
schriftlichen Beschluss. Beratungen und Stimmverteilungen bei Beschlussfassungen unterliegen 
der Geheimhaltung. Ein Versto� hiergegen ist verbandssch�digendes Verhalten und kann zum 
Ausschluss aus dem Verband f�hren. Beratungen und m�ndliche Verhandlungen erfolgen unter 
Ausschluss der �ffentlichkeit. Von der Ahndung eines Fehlverhaltens kann abgesehen werden, 
wenn lediglich ein geringf�giger Versto� vorliegt und zu erwarten ist, dass bereits das Verfahren 
selbst ausreicht gleichartige Verst��e in Zukunft zu unterbinden.

IX. Jeder Beschluss ist dem Pr�sidenten unverz�glich vorzulegen und dem Betroffenen zuzustellen. 
Die Zustellung an den Betroffenen wird durch pers�nliche �bergabe gegen Quittung oder einfa-
ches Schreiben bewirkt. Als zugestellt gilt das Schreiben drei Werktage nach Aufgabe zur Post 
es sei denn, es ist r�ckl�ufig. Trotz R�ckl�ufigkeit gilt es als zugestellt, wenn die Annahme ver-
weigert worden ist.

X. Die Organe der Verbandsgerichtsbarkeit entscheiden im schriftlichen Verfahren, es sei denn, der 
Betroffene beantragt die Durchf�hrung einer m�ndlichen Verhandlung. Eine m�ndliche Verhand-
lung vor der Bundesspielleitung ist ausgeschlossen. Soll ein Mitglied durch den Verbandstag 
ausgeschlossen werden, so ist es satzungsgem�� zu laden und ihm die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme auf dem Verbandstag zu geben. Solange kein Ausschluss beschlossen ist, hat das 
betroffene Mitglied ein Anwesenheitsrecht auf dem Verbandstag. Der Verbandstag entscheidet in
geheimer Abstimmung.

B. Besondere Verfahrensvorschriften

Bei Verst��en gegen Anti-Doping-Bestimmungen der Anti-Doping-Ordnung gelten zus�tzlich folgende 
Verfahrensvorschriften:

I. M�ndliche Verhandlung

Eine Entscheidung erfolgt grunds�tzlich auf der Grundlage einer m�ndlichen Verhandlung. Eine 
Entscheidung im schriftlichen Verfahren kann nur erfolgen, wenn
- der Betroffene sein Einverst�ndnis schriftlich gegen�ber dem Verbandsgericht erkl�rt hat,
- ein Gest�ndnis vorliegt;
- der Betroffene trotz ordnungsgem��er Ladung mit Hinweis auf die Folgen einer S�umnis zu 

einer m�ndlichen Verhandlung nicht erscheint, oder es unterl�sst, sich innerhalb einer vom 
Verbandsgericht bestimmten Frist zu �u�ern oder Beweismittel vorzulegen oder zu benennen, 
es sei denn, die S�umnis ist zur �berzeugung des Verbandsgerichtes gen�gend entschuldigt.

-
II. Anwaltliche Vertretung, Dolmetscher
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In Anti-Doping-Verfahren besteht das Recht auf anwaltliche Vertretung und Hinzuziehung eines 
Dolmetschers.

C. Rechtsbehelfe

Satzungsgem��e Rechtsbehelfe sind:

I. Die Beschwerde des Betroffenen gegen Entscheidungen des Schiedsrichters zur Bundesspiellei-
tung;

II. Die weitere Beschwerde des Betroffenen gegen Beschwerdeentscheidungen der Bundesspiellei-
tung zum Pr�sidium;

III. Die Beschwerde des Betroffenen gegen Erstentscheidungen der Bundesspielleitung zum Ver-
bandsgericht;

IV. Die Beschwerde des Pr�sidiums gegen Erstentscheidungen der Bundesspielleitung zum Ver-
bandsgericht;

V. Die Beschwerde des Betroffenen gegen Erstentscheidungen des Pr�sidiums zum Verbandsge-
richt;

VI. Die Beschwerde des Betroffenen gegen Entscheidungen des Verbandstages zum Verbandsge-
richt.

Gegen die Entscheidung des Verbandsgerichts bei Doping Vergehen kann unter Ausschluss des or-
dentlichen Rechtswegs ein Rechtsmittel gem�� �45 der Sportgerichtsordnung der Deutschen Instituti-
on f�r Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) (DIS-SportSchO) zum Deutschen Sportschiedsgericht eingelegt 
werden, wenn der Betroffene eine Schiedsvereinbarung mit dem DDV abgeschlossen hat. Das 
Rechtsmittel zum Deutschen Sportschiedsgericht ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen einzulegen. 
Wenn die Frist nicht eingehalten wird, ist das Rechtsmittel verwirkt. Die Entscheidung erfolgt, vorbe-
haltlich einer abweichenden Vereinbarung der Parteien, durch einen Einzelschiedsrichter. Nach �38.2 
der DIS SportSchO kann in einer Streitigkeit, die einen Versto� gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
zum Gegenstand hat, gegen den Schiedsspruch ein Rechtsmittel zum Court of Arbitation for Sports 
(CAS) in Lausanne eingelegt werden

D.  Form, Fristen, Verfahren

I. Jeder Rechtsbehelf ist schriftlich mit einer Begr�ndung versehen an den Pr�sidenten zu richten 
und von diesem an das zur Entscheidung berufene Organ weiterzuleiten.

II. Die Frist f�r die Einlegung eines Rechtsbehelfs betr�gt 14 Tage und beginnt mit der Zustellung 
der anzufechtenden Entscheidung.

III. Einen nicht form-und/oder fristgerecht eingelegten Rechtsbehelf kann das f�r die Entscheidung 
zust�ndige Organ im schriftlichen Verfahren als unzul�ssig zur�ckweisen. Ein Rechtsbehelf hier-
gegen kann nur darauf gest�tzt werden, dass ein Mangel der Form oder ein Fristvers�umnis nicht 
oder nicht verschuldet vorliegt.

IV. Terminladungen sind dem Betroffenen mit einer Frist von 14 Tagen zuzustellen. F�r die Zustel-
lung gelten die Bestimmungen unter �11 Abs.3 A IX. In der Ladung ist der Betroffene darauf hin-
zuweisen, dass bei Nichterscheinen zum Termin eine Entscheidung nach Lage der Akten erge-
hen kann.

E.  Verfahrenskosten

I. Zur Deckung der Verfahrenskosten sind von Antragsstellern und Beschwerdef�hrern vorsch�ssig
Geb�hren wie folgt zu zahlen: F�r Antr�ge an Organe der Verbandsgerichtsbarkeit und schriftli-
cher Entscheidung
- durch die Bundesspielleitung €200
- durch das Pr�sidium €200
- durch das Verbandsgericht €300.
Sofern eine m�ndliche Verhandlung erfolgt betragen die Geb�hren bei Entscheidungen 
- des Pr�sidiums €400
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- des Verbandsgerichtes €600.
Das Verfahren vor dem Verbandstag ist geb�hrenfrei. Ist der Antragssteller oder Beschwerdef�h-
rer ein Organ der Verbandsgerichtsbarkeit oder  ein Mitglied derselben, besteht Geb�hrenfreiheit.

II. Die Geb�hren in den F�llen des �11 Abs.3 C betragen bei schriftlicher Entscheidung:
C I. €200
C II. €200
C III. €300
C V. €300
C VI. €300
Mit m�ndlicher Verhandlung betragen die Geb�hren:
C II. €400
C III. bis C VI. €600.
Die Geb�hren werden als Pauschale erhoben. Sie sind auf ein dem Geb�hrenpflichtigen zu be-
nennendes Konto des DDV zu zahlen. Vor Zahlungseingang werden die Organe der Verbands-
gerichtsbarkeit nicht t�tig.

F. Geb�hrenerstattung und -verteilung

I. Wird von der Ahndung eines Fehlverhaltens abgesehen, werden gezahlte Geb�hren nicht erstat-
tet. Einem Beschwerdef�hrer sind die von ihm verauslagten Geb�hren zu erstatten, soweit zu 
seinen Gunsten eine Entscheidung ergeht. Ist der Teilerfolg nur gering kann von einer Erstattung 
insgesamt abgesehen werden. Das gilt auch f�r notwendige Auslagen des Beschwerdef�hrers 
bei zul�ssiger anwaltlicher Vertretung.

II. Anwaltliche und sonstige Vertretung
Ein Anspruch auf Zulassung eines anwaltlichen Beistandes f�r ein Verfahren besteht nicht, es sei 
denn das Organ der Verbandsgerichtsbarkeit ist selbst anwaltlich vertreten oder der Vorsitzende 
des zur Entscheidung berufenen Organs l�sst auf Antrag eine anwaltliche Vertretung zu. Sonsti-
ge Vertretung des Antragsstellers oder Beschwerdef�hrers ist zul�ssig, sofern es sich um Ein-
zelmitglieder eines DDV-Mitgliedes, oder aber Ehegatten oder Lebenspartner handelt und deren 
Zulassung beantragt ist. Der gesetzliche Vertreter eines Betroffenen ist auch ohne Antrag stets 
zuzulassen und am Verfahren zu beteiligen. Ein Anspruch auf Erstattung von Auslagen eines 
nicht anwaltlichen Vertreters besteht nicht.

G. Vor Aussch�pfung der satzungsgem��en Rechtsbehelfe ist die Anrufung der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit nicht zul�ssig. Das gilt nicht, wenn ein Verfahren, ohne dass dieses vom Betroffenen 
zu vertreten ist, verweigert oder unzumutbar verz�gert wird.

Wahlen und Zust�ndigkeiten regelt die Schieds- und Ehrenordnung des DDV, welche vom Verbandstag be-
schlossen wird.

Ä 12Ehrungen

Mitglieder, die besondere Verdienste im Dartsport erworben haben oder Personen, die sich in besonderer 
Weise f�r den Verband verdient gemacht haben, k�nnen ausgezeichnet werden. Weiteres regelt die Ehren-
ordnung.

Ä 13 Ehrenamtliche TÅtigkeiten und Funktionen

1. Mitglieder der Organe des Verbands. des Ehrengerichts, der Kommissionen, der Aussch�sse, sowie wei-
terer Referenten und sonstiger beauftragter Personen �ben ihre T�tigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten 
f�r ihre T�tigkeit keine Verg�tung. F�r besonders beanspruchte Mitglieder kann der Hauptausschuss 
Verg�tungen und pauschale Aufwandsentsch�digungen im Rahmen der steuerfreien Ehrenamtspauscha-
le beschlie�en. Sie haben Anspruch auf Aufwendungsersatz nach � 670 BGB. Die n�heren Einzelheiten 
dazu regelt die Finanzordnung, die vom Hauptausschuss erlassen und ge�ndert wird.

2. Ehrenamtliche Funktionen
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a) Zur Erf�llung des Zwecks sind zahlreiche Aufgaben und Funktionen zu erf�llen.
b) Diese Aufgaben werden ehrenamtlich auf freiwilliger Basis erbracht.
c) Zur Erf�llung der Aufgaben werden folgende �mter bestellt:

(1) Das Pr�sidium gem�� � 8 der Satzung (ausgenommen der Bundesjugendleiter)
Die Bestellung erfolgt durch Wahl durch den Verbandstag f�r die Dauer von drei Jahren.

(2) Der Bundesjugendleiter, der stellvertretende Bundesjugendleiter, der Bundesjugendsprecher.
Die Bestellung erfolgt durch Wahl durch den Jugendausschuss f�r die Dauer von drei Jahren.

(3) Die Mitglieder des Verbandsgerichts.
Die Bestellung erfolgt durch Wahl durch den Verbandstag f�r die Dauer von drei Jahren.

Ä 14Datenschutz

Zur Erf�llung und im Rahmen des Verbandszwecks gem�� � 2, insbesondere der Organisation und Durch-
f�hrung des Spielbetriebes sowie anderer Bereiche des Dartsports, erfasst der Verband die hierf�r erforder-
lichen Daten einschlie�lich personenbezogener Daten von Mitgliedern der Landesverb�nde und deren Mit-
gliedern. Die Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung sowie die erforderlichen Schutzma�nahmen sind in 
der Datenschutzrichtlinie unter Zugrundelegung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in der jeweils g�l-
tigen Fassung geregelt.

Ä 15Jugendclub

1. Mit „Jugendclub“ benennt der DDV die Jugendorganisation des Deutschen Dart-Verband e.V. Er f�hrt 
sich selbst�ndig und entscheidet �ber die Verwendung der ihm zuflie�enden Mittel in eigener Zust�ndig-
keit.

2. Der Jugendclub im DDV gibt sich eine eigene Ordnung (Jugendordnung).

3. Die Zusammensetzung der Organe sowie deren Aufgaben ergeben sich aus der Jugendordnung.

Ä 16 Niederschrift

�ber alle Sitzungen der Organe sind Niederschriften mit dem Ergebnis der Verhandlungen und der Be-
schl�sse zu fertigen. Sie sind vom Protokollf�hrer und dem die Sitzung leitenden Vorsitzenden abzuzeichnen 
und grunds�tzlich allen Mitgliedern des jeweiligen Organs zuzustellen. Niederschriften der Fachaussch�sse 
und des Jugendclubs sind zus�tzlich dem Pr�sidenten und den Pr�sidien aller Landesverb�nde zuzustellen.

Ä 17 AuflÉsung

1. �ber die Aufl�sung des DDV entscheidet der Verbandstag mit einer Mehrheit von � der stimmberechtig-
ten Mitglieder dieses Organes auf einer nur zu diesem Zweck einzuberufenden Versammlung.

2. Ist eine Beschlussf�higkeit dieses Verbandstages nicht gegeben, muss innerhalb von 14 Tagen zu die-
sem Zweck ein zweiter Verbandstag einberufen werden, der dann in jedem Falle beschlussf�hig ist. Hier 
reicht eine Mehrheit von � der anwesenden Stimmberechtigten.

3. Im Falle der Aufl�sung des Deutschen Dart Verbandes oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes ist das 
gesamte Verm�gen dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zuzuf�hren, der es ausschlie�lich 
und unmittelbar f�r gemeinn�tzige, mildt�tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Ä 18Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

2. Durch die vorstehende Satzung erlischt die bisher g�ltige Satzung.


